
 

Muss zwangsläufig eine Schwangerschafts-
bestätigung vom Arzt vorliegen oder reicht 
auch die Vorlage zum Beispiel des Mutter-
passes?  
 
Hat die Ärztin, der Arzt oder die Hebamme die 
Schwangerschaft offiziell festgestellt, stellt 
diese/dieser den Mutterpass aus und händigt 
diesen der schwangeren Frau aus. Der Mutter-
pass ist somit ein ärztliches Zeugnis oder 
Zeugnis der Hebamme und genügt als Nach-
weis im Sinne des § 15 Absatz 2 MuSchG.  
 
Verlängert sich der Mutterschutz bei einer 
Frühgeburt um die Wochen, die die Geburt 
vor Termin liegt zuzüglich vier Wochen? 
 
Ihre Einschätzung ist richtig. Die Schutzfrist 
nach der Geburt verlängert sich bei einer Früh-
geburt von grundsätzlich acht Wochen auf 
zwölf Wochen (§ 3 Absatz 2 S. 2 Nummer 1 
MuSchG). Bei vorzeitiger Entbindung verlän-
gert sich die Schutzfrist nach der Entbindung 
um den Zeitraum der Verkürzung der Schutz-
frist vor der Entbindung – auch im Falle einer 
Frühgeburt. Dies ist in § 3 Absatz 2 S. 3 
MuSchG ausdrücklich geregelt.  
 
Wenn die Mutter in einem Gleitzeitmodell 
arbeitet, muss ihr dann auch die Zeit der 
Untersuchung erstattet werden? 
 
Bei Gleitzeitarbeit hängt die Beantwortung der 
Frage von der Ausgestaltung des Gleitzeitmo-
dell ab. Sofern Kernzeiten gelten, in denen die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer grund-
sätzlich in der Einrichtung/in dem Betrieb prä-
sent sein müssen, und die Untersuchung zwin-
gend während dieser Kernzeit stattfinden 
muss, besteht auch bei Gleitzeit Anspruch auf 
bezahlte Freistellung für die vorgeschriebenen 
Untersuchungen. Können die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer dagegen innerhalb ei-
nes Gleitzeitrahmens ohne vorgeschriebene 
feste Präsenzzeiten ihrer Arbeitszeit frei gestal-
ten, liegt der Arzttermin nicht während einer 
zwingend einzuhaltenden Arbeitszeit, sodass 
die Zeit nicht vergütet werden muss. 
 
 
 

Zum Mutterschutzgesetz und Mehrarbeit: 
Wie lange ist der Zeitraum, der da gilt? 
Wenn eine Frau stillt, kann das durchaus 
auch ein Jahr oder länger sein. Dann gilt 
das Mehrarbeitsverbot auch so lange? Und 
darf ich die Frau aktiv fragen, ob sie stillt? 
Oder muss ich mich drauf verlassen, dass 
sie mir das entsprechend mitteilt. 
 
Das Verbot der Mehrarbeit gilt nach § 4 Absatz 
1 MuSchG solange die Frau stillt. Es gibt – im 
Gegensatz zur bezahlten Stillzeit – hier keine 
zeitliche Obergrenze. Die Frage, ob die Frau 
stillt, wird für zulässig erachtet.  
 
Darf eine Schwangere zwischen sechs und 
20 Uhr alleine arbeiten? 
 
Dies ist letztlich im Rahmen der nach dem Mut-
terschutzgesetz vorzunehmenden Gefähr-
dungsbeurteilung zu bewerten. Ein gesetzli-
ches Verbot der Alleinarbeit sehen die §§ 5 
und 6 MuSchG nur für die Beschäftigung 
schwangerer oder stillender Frauen in der 
Nacht und/oder an Sonn- und Feiertagen vor. 
 
Freistellung zum Stillen: Ist damit gemeint, 
dass man der Frau ermöglichen/erlauben 
muss, sich für die mindestens zwei Mal täg-
lich eine halbe Stunde "auszustempeln" 
oder ist es bezahlte Arbeitszeit? 
 
Während der ersten zwölf Lebensmonate des 
Kindes nach der Entbindung besteht Anspruch 
auf bezahlte Freistellung von der Arbeit.  
 
Zu Folie 22 - Informationspflicht des Arbeit-
gebers: Wie sieht es hier mit dem Daten-
schutz aus? 
 
Datenschutzrechtlich werden hier keine Berüh-
rungspunkte gesehen. Die abstrakte Gefähr-
dungsbeurteilung, über die der Arbeitgeber alle 
Beschäftigten informieren muss, bezieht sich 
auf die jeweilige Tätigkeit, nicht auf die Person, 
die den Arbeitsplatz innehat.  
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Ist eine Gebühr, die der Arzt für das Attest 
des Beschäftigungsverbotes erteilt, vom Ar-
beitgeber zu erstatten? 
 
Das Mutterschutzgesetz sieht keinen Anspruch 
auf Kostenerstattung für die für die Bescheini-
gung gegebenenfalls anfallenden Gebühren 
vor. 
 
Wie ist es, wenn die Mitarbeiterin eine Zu-
lage für höherwertige Tätigkeit bekommt 
vor der Schwangerschaft? Die muss dann 
auch während des Beschäftigungsverbots 
gezahlt werden? 
 
Die Einschätzung ist zutreffend.  
 
Wie ist der Mutterschutzlohn zu berechnen, 
wenn noch keine drei Monate Beschäfti-
gungszeiten vor Eintritt der Schwanger-
schaft vorliegen? Zum Beispiel bei beste-
hender Schwangerschaft zu Beschäfti-
gungsbeginn. 
 
Nach § 21 Absatz 1 S. 2 MuSchG gilt: War das 
Beschäftigungsverhältnis kürzer als drei Mo-
nate, ist der Berechnung des Mutterschutz-
lohns der tatsächliche Zeitraum des Beschäfti-
gungsverhältnisses zugrunde zu legen. Bei ei-
nem Beschäftigungsverbot gleich zu Beginn 
des Arbeitsverhältnisses ist nach § 21 Absatz 3 
MuSchG das durchschnittliche kalendertägli-
che Arbeitsentgelt einer vergleichbar beschäf-
tigten Person zugrunde zu legen. 
 
Wenn die Mutter ins Beschäftigungsverbot 
geht, werden die letzten drei Monate vor 
Schwangerschaft zur Berechnung herange-
zogen. Was wenn aber danach eine Ge-
haltserhöhung kam? Dann würde die Mutter 
jetzt schlechter gestellt werden, als wenn 
sie arbeiten gehen würde?  
 
Nicht nur vorübergehende Entgelterhöhungen, 
wie zum Beispiel eine Gehaltserhöhung, sind 
bei der Ermittlung des durchschnittlichen Ar-
beitsentgelts für den Mutterschutzlohn bezie-
hungsweise den Zuschuss zum Mutterschafts-
geld zu berücksichtigen (§ 21 Absatz 4 
MuSchG). Somit wird eine Schlechterstellung 
vermieden.  
 
Welcher Arbeitgeber wird voraussichtlich 
die Kosten der bezahlten Freistellung beim 
Familienstartzeitgesetz bezahlen müssen, 
der der Mutter oder der des freigestellten 
Partners? 
 
Dies lässt sich derzeit noch nicht beurteilen. 
Das Gesetzgebungsverfahren bleibt abzuwar-
ten.  

Bezahlt der Arbeitgeber während der Mut-
terschutzfrist nur diesen Zuschuss oder 
auch ein Gehalt? 
 
Während der Mutterschutzfristen vor und nach 
der Geburt (§ 3 MuSchG) zahlt der Arbeitgeber 
nur den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld (§ 20 
MuSchG). Während eines Beschäftigungsver-
bots außerhalb der Schutzfristen vor oder nach 
der Entbindung ist der Arbeitgeber nach § 18 
MuSchG verpflichtet, den sogenannten Mutter-
schutzlohn zu bezahlen. Als Mutterschutzlohn 
wird das durchschnittliche Arbeitsentgelt der 
letzten drei abgerechneten Kalendermonate 
vor dem Eintritt der Schwangerschaft - der 
Höhe nach also das Gehalt - gezahlt. 
 
Zu Folie 52: Wird auch dann das fiktive Ent-
gelt angesetzt, wenn vor einem Beschäfti-
gungsverbot Kurzarbeitergeld bezogen 
wurde? 
 
Kürzungen des Arbeitsentgelts, die im Berech-
nungszeitraum für den Mutterschutzlohn (drei 
Kalendermonate vor Eintreten der Schwanger-
schaft beziehungsweise vor Beginn der 
Schutzfrist) infolge von Kurzarbeit eingetreten 
sind, bleiben bei der Ermittlung des durch-
schnittlichen Arbeitsentgelts für den Mutter-
schutzlohn und den Zuschuss zum Mutter-
schaftsgeld unberücksichtigt bleibt (§ 21 Ab-
satz 2 Nummer 2 MuSchG). 
 
Zu Folie 28: Wäre das der sogenannte "Va-
terschaftsurlaub"? 
 
Die im Entwurf des Familienstartzeitgesetzes 
vorgesehene bezahlte zehntägige Freistellung 
ist in der Presse auch unter dem Begriff „Vater-
schaftsurlaub“ beziehungsweise „Väterstart-
zeit“ (vergleich zum Beispiel FAZ Nummer 89 
vom 17. April 2023, Seite 17) bekannt gewor-
den.  
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Elternzeit 
 
Muss man dem Arbeitnehmer die Elternzeit 
genehmigen? Also bis zum 3 dritten Le-
bensjahr, ist das richtig? 
 
Die Inanspruchnahme von Elternzeit ist ein ein-
seitiges Gestaltungsrecht. Elternzeit bedarf 
nicht der Genehmigung durch den Arbeitgeber.  
 
Wenn die Elternzeit mit der Geburt startet, 
wann muss sie dann angemeldet werden? 
Sieben Wochen vor der Geburt oder eine 
Woche nach der Geburt, weil der Mutter-
schutz angerechnet wird? 
 
Bei der Mutter wird die Schutzfrist von acht be-
ziehungsweise zwölf Wochen nach der Geburt 
auf die Elternzeit angerechnet. Somit genügt 
es, wenn die Mutter die Elternzeit eine Woche 
nach der Geburt geltend macht. Will der Vater 
ab der Geburt Elternzeit für das Kind beanspru-
chen, muss die Elternzeit sieben Wochen vor 
der Geburt geltend gemacht werden.  
 
Gibt es Fristen, um die Elternzeit zu verlän-
gern? 
 
Will die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer bei-
spielsweise das dritte Jahr der Elternzeit direkt 
im Anschluss an die ersten beiden Jahre neh-
men, muss die Elternzeit mit einer Frist von 
sieben Wochen geltend gemacht werden. Nach 
Vollendung des dritten Lebensjahres des Kin-
des muss die Elternzeit mit einer Frist von 13 
Wochen geltend gemacht werden.  
 
Wieviel Elternzeitanspruch besteht bei Zwil-
lingsgeburten?  
 
Es besteht Anspruch auf Elternzeit für beide 
Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebens-
jahres, somit rein rechnerisch – bei optimaler 
Gestaltung der Elternzeit – insgesamt also für 
die Dauer von sechs Jahren. Allerdings kann 
die Elternzeit für beide Kinder nur beansprucht 
werden bis zur Vollendung des dritten Lebens-
jahres des Kindes. Nur ein Anteil von bis zu 24 
Monaten je Kind kann zwischen dem dritten 
Geburtstag und dem vollendeten achten Le-
bensjahr des Kindes in Anspruch genommen 
werden. Somit ist beispielsweise folgende Ge-
staltung denkbar, um möglichst lange in Eltern-
zeit sein zu können: Im ersten Lebensjahr der 
Zwillingskinder Elternzeit für das erstgeborene 
Kind, im zweiten und dritten Lebensjahr der 
Zwillingskinder Elternzeit für das zweitgebo-
rene Kind, im vierten und fünften Lebensjahr 
die restliche Lebens Elternzeit für das Erstge-
borene Kind und im sechsten Lebensjahr die 
restliche Elternzeit für das zweitgeborene Kind. 
 

Spätere Inanspruchnahme der Elternzeit: 
Wie verhält es sich mit der Berechnung der 
Elternzeit, wenn vor dem zweiten Geburts-
tag des Kindes 15 ½ Monate in Anspruch 
genommen wurde. Wird der Übertrag dann 
taggenau berechnet? 
 
In dem geschilderten Fall ist eine taggenaue 
Berechnung der noch zustehenden Elternzeit 
vorzunehmen.  
 
Hat eine Mitarbeiterin Anspruch auf Sonder-
zahlung während der Elternzeit (Urlaubs-
geld, Weihnachtsgeld, Inflationsprämie 
usw.)?  
 
Auf diese Frage kann keine allgemeingültige 
Antwort gegeben werden. Es ist stets die kon-
krete Regelung im Tarifvertrag, in der Betriebs-
/Dienstvereinbarung beziehungsweise im Ar-
beitsvertrag zu werten, vor allem die Frage, ob 
in der entsprechenden Regelung eine Vermin-
derung der Sonderzahlung für Zeiten des ru-
henden Arbeitsverhältnisses zum Beispeil we-
gen Elternzeit geregelt ist.   
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Besonderheiten beim Urlaub bei Mutter-
schutz und Elternzeit 
 
Zu Folie 43: Kann der Urlaub auch ausge-
zahlt werden? 
 
Im bestehenden Arbeitsverhältnis gibt es 
grundsätzlich keine Auszahlung von Urlaub. 
Nur dann, wenn der Urlaub wegen Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise 
nicht mehr gewährt werden kann, ist dieser ab-
zugelten (§ 7 Absatz 4 BUrlG). Gleiches gilt 
beispielsweise für tarifvertraglichen Mehrur-
laub. Hinsichtlich zusätzlicher Urlaubstage, die 
über den gesetzlichen Mindesturlaub nach 
Bundesurlaubsgesetz arbeitsvertraglich verein-
bart werden, wäre nach hier vertretener Auffas-
sung die einzelvertragliche Vereinbarung einer 
Auszahlung dieser Mehrurlaubstage zulässig. 
 
Wenn die Arbeitnehmerin vor der Elternzeit 
in Vollzeit beschäftigt war und nach der El-
ternzeit in Teilzeit (zum Beispiel mit einer 
halben Stelle) wieder kommt, wie ist der 
Resturlaub von vor der Elternzeit zu gewäh-
ren? Beispiel: Zehn Tage Resturlaub aus 
Vollzeitstelle. Wird dann aus den zehn Ta-
gen ein Anspruch auf 20 Tage in Teilzeit? 
 
Diesbezüglich gelten die allgemeinen Grunds-
ätze aus dem Urlaubsrecht. In Vollzeit erwor-
bene Urlaubsansprüche sind in Vollzeit zu ge-
währen. Eine Reduzierung auf die Teilzeitbe-
schäftigung und/oder die Weniger-Tage-Woche 
ist nicht zulässig. Empfohlen wird, die Arbeit-
nehmerin zum Zwecke der korrekten Gewäh-
rung des Urlaubs entsprechend ihrer früheren 
Vollzeitbeschäftigung in der Fünf-Tage-Woche 
mit Vollzeitentgelt zu behandeln.  
 
Erwirbt eine werdende Mutter Urlaubsan-
spruch für Monate mit Beschäftigungsver-
bot zusätzlich zum regulären Mutterschutz? 
 
Ja.  
 
Ist bei vorzeitiger Beendigung der Elternzeit 
für den Zeitraum der erneuten Zahlung des 
Zuschusses zum Mutterschaftsgeld bezie-
hungsweise der Mutterschutzfristen auch 
wieder Urlaub zu gewähren? 
 
Für die genannten Zeiten entstehen neue Ur-
laubsansprüche. Eine Kürzung des Urlaubs 
kann der Arbeitgeber nur für volle Kalendermo-
nate der Elternzeit, nicht jedoch für Mutter-
schutzzeiten vornehmen. 
 
 
 
 
 

Vorzeitige Beendigung der Elternzeit 
 
Die erste Elternzeit wird auf Antrag für Mut-
terschutz des zweiten Kindes vorzeitig be-
endet. Welches Entgelt ist hier relevant für 
die Berechnung des Arbeitgeber-Zuschus-
ses zum Mutterschaftsgeld? 
 
Es ist zurückzugehen auf die letzten drei abge-
rechneten Kalendermonate vor Beginn der 
Schutzfrist vor der Geburt des ersten Kindes. 
Ist die Arbeitnehmerin während der Elternzeit 
für das erste Kind in Teilzeit beschäftigt, so 
bleibt das Arbeitsentgelt aus der Teilzeitbe-
schäftigung, dass vor der Beendigung der El-
ternzeit für das erste Kind während dieser El-
ternzeit erzielt wurde, unberücksichtigt, soweit 
das durchschnittliche Arbeitsentgelt ohne Be-
rücksichtigung der Zeit, in denen dieses Ar-
beitsentgelt erzielt wurde, höher ist, konkret 
also das Entgelt vor der ersten Schwanger-
schaft höher ist (§ 21 Absatz 2 Nummer 3 
MuSchG). Zwischenzeitlich eingetretene dau-
erhafte Änderungen der Entgelthöhe, zum Bei-
spiel durch Tariferhöhungen, sind bei der Be-
rechnung des Mutterschutzlohns und des Zu-
schusses zum Mutterschaftsgeld zu berück-
sichtigen (§ 21 Absatz 4 MuSchG). 
 
Gibt es Fristen für die vorzeitigen Beendi-
gung der Elternzeit wegen einer weiteren 
Entbindung? Eine Mitarbeiterin hat ihre El-
ternzeit erst nach der Geburt des nächsten 
Kindes vorzeitig beendet. 
 
Die Arbeitnehmerin "soll“ die vorzeitige Beendi-
gung der Elternzeit wegen erneutem Mutter-
schutz dem Arbeitgeber „rechtzeitig“ mitteilen 
(§ 16 Absatz 3 S. 3 MuSchG) – eine für die be-
triebliche Praxis missverständliche gesetzliche 
Regelung. Das BEEG sieht keine automatische 
Beendigung der Elternzeit wegen erneutem 
Mutterschutz vor. Vielmehr muss die Frau es 
ausdrücklich erklären, wenn diese die Eltern-
zeit vorzeitig beenden will. Es bedarf einer so-
genannten zugangsbedürftigen Erklärung der 
schwangeren Frau beziehungsweise Mutter. 
Deshalb endet die Elternzeit in dem von Ihnen 
geschilderten Fall mit Zugang der Verkür-
zungserklärung, die im geschilderten Fall erst 
nach der Geburt des weiteren Kindes erfolgte.  
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Teilzeitbeschäftigung während der Eltern-
zeit 
 
Zu Folie 66: Zwischen 15 und 30/32 Stunden 
bedeutet dies, dass eine geringfügige Be-
schäftigung beziehungsweise jede Beschäf-
tigung unter 15 Stunden abgelehnt werden 
darf? 
 
Es kommt darauf an. Nach dem BEEG besteht 
Anspruch auf eine Teilzeitbeschäftigung nur 
hinsichtlich eines Beschäftigungsumfangs zwi-
schen 15 und 30/32 Wochenstunden. Daneben 
sind aber die allgemeinen Rechtsansprüche 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum 
Beispiel aus § 8 TzBfG (unbefristete Reduzie-
rung der Arbeitszeit) und § 9a TzBfG (soge-
nannte „Brückenteilzeit“, befristete Reduzie-
rung der Arbeitszeit) zu beachten. Letztlich ist 
also entscheidend für den Beschäftigungsum-
fang und die Gründe, die eine Ablehnung durch 
den Arbeitgeber rechtfertigen können, auf wel-
che Vorschrift die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer ihre Ansprüche stützen.  
 
Kann die Teilzeitarbeit während der Eltern-
zeit, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
einverstanden sind (und das Unternehmen 
weniger als 15 Mitarbeiter hat), auch nur 
zum Beispiel zehn Stunden pro Woche um-
fassen?  
 
Einvernehmlich kann eine Teilzeitbeschäfti-
gung mit zum Beispiel nur zehn Wochenstun-
den während der Elternzeit zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer vereinbart werden (§ 15 
Absatz 4 S. 1 BEEG). Nur bei fehlendem Kon-
sens zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
ist der Rechtsanspruch nach § 15 Absatz 7 be-
grenzt auf einen Umfang zwischen 15 und 32 
beziehungsweise 30 Wochenstunden im 
Durchschnitt eines Monats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besonderer Kündigungsschutz 
 
Besteht Kündigungsschutz auch während 
des Beschäftigungsverbotes? 
 
Ja, der besondere Kündigungsschutz besteht 
während der gesamten Schwangerschaft, un-
abhängig vom Eingreifen eines Beschäfti-
gungsverbots (vergleich § 17 Absatz 1 Num-
mer 1 MuSchG). 
 
Beschäftigungsverbot während der Probe-
zeit. Ist die Probezeit nach der Elternzeit 
noch gültig? 
 
Es ist zu differenzieren zwischen einer verein-
barten Probezeit und der Wartezeit nach dem 
Kündigungsschutzgesetz für das Einsetzen des 
allgemeinen Kündigungsschutzes. Das Kündi-
gungsschutzgesetz, dem zufolge eine Kündi-
gung eines Personen-, Verhaltens- oder be-
triebsbedingten Kündigungsgrundes bedarf, 
greift nach § 1 Absatz 1 KSchG ein, wenn das 
Arbeitsverhältnis ohne Unterbrechung länger 
als sechs Monate bestanden hat. Das Einset-
zen des allgemeinen Kündigungsschutzes ist 
somit nicht an eine vereinbarte Probezeit, son-
dern allein an den sechsmonatigen Bestand 
des Arbeitsverhältnisses geknüpft. Somit läuft 
die hier Wartezeit für den allgemeinen Kündi-
gungsschutz während eines Beschäftigungs-
verbots ab. Nach Wiederaufnahme der Tätig-
keit nach den Schutzfristen nach der Geburt 
oder nach der Elternzeit ist eine erleichterte 
Kündigung nicht mehr zulässig. 
 
Gilt eine Kündigung während der Probezeit, 
obwohl die Arbeitnehmerin schwanger ist?  
 
Auch während der Probezeit besteht der be-
sondere Kündigungsschutz, so dass eine Kün-
digung während der Probezeit in der Regel un-
zulässig ist (§ 17 MuSchG).  
 
Gilt der Kündigungsschutz auch, wenn der 
Mitarbeiter zum Beispiel für drei Jahre El-
ternzeit beantragt und nach 24 Monaten in 
Teilzeit während Elternzeit zurückkommt? 
Oder auch wenn ein Mitarbeiter eine Eltern-
zeit für zwei Jahre beantragt und nochmal 
um ein Jahr verlängern möchte? 
 
In beiden geschilderten Konstellationen greift 
der besondere Kündigungsschutz, im erstge-
nannten Fall sowohl für das Vollzeitarbeitsver-
hältnis als auch das Teilzeitarbeitsverhältnis 
bei demselben Arbeitgeber.  
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Mutterschutz und Elternzeit als Sachgrund 
für Befristungen 
 
Zweckbefristung für eine Vertretungskraft 
"... für die Dauer des Beschäftigungsverbot 
der schwangeren Stammkraft …". Muss das 
Arbeitsverhältnis der Vertretungskraft zu-
nächst beendet werden, wenn die Stamm-
kraft nach der Mutterschutzfrist anschlie-
ßend in Elternzeit geht? Und ist mit der Ver-
tretungskraft dann ein neuer befristeter Ar-
beitsvertrag "... für die Dauer der Elternzeit 
von ..." erforderlich?  
 
Das von Ihnen skizzierte Vorgehen hinsichtlich 
der befristeten Arbeitsverträge ist korrekt und 
befristungsrechtlich erforderlich. Mit dem Ende 
der Mutterschutzfrist ist der Befristungszweck 
eingetreten, das erste Arbeitsverhältnis endet. 
Allerdings muss der Arbeitgeber die Zwecker-
reichung schriftlich mitteilen, das Arbeitsver-
hältnis endet mit Zweckerreichung, frühestens 
jedoch zwei Wochen nach Zugang des Schrei-
bens.  
 
Wenn beispielsweise eine Projektleiterin in 
Mutterschutz und Elternzeit für zwölf Mo-
nate geht und eine interne Kraft für diese 
Zeit die Vertretung übernimmt, kann man 
dann eine externe Person für die genannte 
Zeit als Schwangerschaftsvertretung für die 
interne Kraft, die nicht schwanger ist, ein-
stellen? 
 
Die Befristung des Arbeitsverhältnisses der ex-
ternen Kraft ist als sogenannte mittelbare Stell-
vertretung zulässig. Empfohlen wird, im befris-
teten Arbeitsvertrag auch entsprechend zu ver-
deutlichen, dass es sich um eine mittelbare 
Stellvertretung handelt. 


